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(54)  Behandlungselemente  für  Bürsten  von  Autowasch-  oder  Polieranlagen 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Behandlungselement 
(1)  für  Bürsten,  insbesondere  für  Wasch-  oder  Polier- 
bürsten  von  Autowasch-  oder  Polieranlagen.  Das  Be- 
handlungselement  hat  mehrere  Streifen  (3,3'),  die  zu- 

mindest  teilweise  am  fußseitigen  Ende  (7)  ihrer  Trenn- 
oder  Randlinien  (4,5,10)  eine  verbreiterte  Ausnehmung 
(6)  aufweisen.  Die  Ausnehmung  (6)  hat  vorzugsweise 
eine  kreisrunde  Form  und  ist  als  Freistanzung  oder  Boh- 
rung  ausgebildet. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Behandlungselement 
für  Bürsten,  insbesondere  Wasch-  oder  Polierbürsten, 
von  Autowasch-  oder  Polieranlagen  mit  den  Merkmalen 
im  Oberbegriff  des  Hauptanspruchs. 
[0002]  Ein  solches  Behandlungselement  ist  aus  der 
Praxis  bekannt.  Es  hat  eine  Lappen-  oder  Scheibenform 
und  besitzt  im  Außen-  oder  Kopfbereich  mehrere  Strei- 
fen,  die  freigeschnitten  oder  auf  andere  Weise  vonein- 
ander  getrennt  sind  und  sich  unabhängig  voneinander 
bewegen  können.  Diese  Streifen,  die  in  der  Praxis  auch 
als  Waschfinger  bezeichnet  werden,  erlauben  eine  Ver- 
formung  und  Anpassung  des  Behandlungselementes 
an  die  Kontur  des  zu  waschenden  oder  zu  polierenden 
Fahrzeugs.  Bei  den  bekannten  Waschelementen  sind 
die  Streifen  gleich  lang  und  haben  insbesondere  an  bei- 
den  Seitenrändern  gleichlange  Randlinien,  die  als 
Schnitte  oder  Stanzlinien  ausgebildet  sind  und  scharf- 
kantig  im  Fußbereich  enden.  Die  Behandlungselemente 
bestehen  aus  einem  Textil-  oder  Fasermaterial  oder 
können  auch  aus  einem  geschäumten  oder  anderweitig 
hergestellten  Kunststoff  bestehen.  In  der  Praxis  hat  sich 
gezeigt,  daß  diese  Waschelemente  eine  begrenzte 
Standzeit  haben,  wobei  insbesondere  die  Streifen  ein- 
reißen  und  sich  ablösen. 
[0003]  Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
Behandlungselement  mit  besserer  Praxiseignung  auf- 
zuzeigen. 
[0004]  Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  den 
Merkmalen  im  Hauptanspruch. 
Erfindungsgemäß  haben  die  Rand-  oder  Trennlinien  der 
Streifen  am  fußseitigen  Ende  oder  sogenannten  Stiel- 
ende  eine  verbreiterte  Ausnehmung.  Die  Schnitt-  oder 
Stanzlinie  läuft  dabei  in  diese  Verbreiterung  aus,  welche 
vorzugsweise  eine  runde  Form  aufweist.  Mit  dieser 
Formgebung  hat  das  Behandlungselement  eine  höhere 
Standzeit  und  Betriebsfestigkeit,  wobei  insbesondere 
die  Streifen  stabiler  sind.  Sie  reißen  nicht  mehr  so  leicht 
ein  und  reißen  auch  nicht  ab. 
[0005]  Nach  der  Erfindung  ist  es  günstig,  die  Streifen 
im  Fußbereich  mit  unterschiedlich  langen  Randlinien 
auszubilden.  Die  Randlinien  und  auch  die  am  Stielende 
befindlichen  Ausnehmungen  sind  dadurch  versetzt  zu- 
einander.  Mit  dieser  Maßnahme  läßt  sich  ebenfalls  die 
Standfestigkeit  des  Behandlungselementes  erhöhen. 
[0006]  Die  Erfindung  erlaubt  es  außerdem,  in  materi- 
alschonender  Weise  vorhandene  Streifen  in  sich  noch 
einmal  durch  ein  oder  mehrere  Trennlinien  in  zwei  oder 
mehr  Kleinstreifen  im  Kopfbereich  zu  unterteilen.  Hier- 
durch  wird  eine  noch  stärkere  Auffächerung  und  flexible 
Anpassung  des  Behandlungselementes  erreicht.  Die 
Trennlinien  zwischen  diesen  Kleinstreifen  haben  eben- 
falls  am  fußseitigen  Ende  eine  vergrößerte  Ausneh- 
mung  und  erhalten  hierdurch  die  benötigte  hohe  Stabi- 
lität  und  Rißfestigkeit. 
[0007]  In  den  Unteransprüchen  sind  weitere  vorteil- 
hafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  angegeben. 

[0008]  Die  Erfindung  ist  in  den  Zeichnungen  bei- 
spielsweise  und  schematisch  dargestellt.  Im  einzelnen 
zeigen 

5  Figur  1  :  im  Ausschnitt  ein  lappenförmiges  Behand- 
lungselement  mit  Streifen  und 

Figur  2:  eine  Variante  zu  Figur  1  mit  einem  schei- 
benförmigen  Behandlungselement. 

10 
[0009]  Die  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Behand- 
lungselemente  (1)  sind  Teile  von  Bürsten  für  Auto- 
wasch-  und  Polieranlagen,  insbesondere  Teile  von 
Waschbürsten  oder  Polierbürsten. 

75  [0010]  Die  Behandlungselemente  (1)  haben  im  Au- 
ßenbereich  oder  Kopfbereich  (9)  mehrere  freigeschnit- 
tene,  freigestanzte  oder  auf  sonstige  Weise  voneinan- 
der  getrennte  Streifen  (3).  In  den  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  sind  zumindest  ein  Teil  der  Streifen  (3) 

20  im  Fußbereich  (8)  untereinander  durch  ein  gemeinsa- 
mes  Fußteil  miteinander  verbunden.  Die  Behandlungs- 
elemente  (1)  haben  dadurch  eine  Lappenform  mit  einer 
z.B.  im  wesentlichen  rechteckigen  Gestalt  wie  in  Figur 
1.  Sie  können  alternativ  aber  auch  eine  Scheibenform 

25  oder  Scheibensegmentform  mit  einer  z.B.  kreisrunden 
oder  segmentförmigen  Gestalt  haben. 
[0011]  Die  Behandlungselemente  (1)  sind  im  Fußbe- 
reich  (8)  mit  einem  Träger  (2)  der  Bürste  verbunden. 
Hierbei  kann  es  sich  um  eine  Tragschale,  ein  Tragrohr 

30  oder  dergleichen  andere  Konstruktion  handeln.  Die  Ver- 
bindung  zwischen  den  Behandlungselementen  (1)  und 
dem  Träger  (2)  kann  beliebig  sein. 
[0012]  Die  lappenförmigen  Behandlungselemente 
(1)  ,  wie  sie  beispielsweise  in  Figur  1  dargestellt  sind, 

35  sind  mit  ihrer  Hauptebene  vorzugsweise  längs  der  Bür- 
stendrehachse  ausgerichtet  und  axial  auf  dem  Träger 
(2)  befestigt.  Die  in  Figur  2  gezeigten  kreisscheiben- 
oder  kreissegmentförmigen  Behandlungselemente  (1) 
sind  quer  zur  Bürstendrehachse  ausgerichtet  und  in 

40  Umfangsrichtung  am  vorzugsweise  im  wesentlichen  zy- 
lindrischen  Träger  (2)  befestigt. 
[0013]  Die  Streifen  (3)  sind  untereinander  vorzugs- 
weise  von  gleicher  Formgebung.  Die  Streifen  (3)  rei- 
chen  nur  über  einen  Teil  der  Länge  der  Behandlungs- 

45  elemente  (1  ).  Sie  enden  im  Fußbereich  (8)  mit  Abstand 
oberhalb  des  Trägers  (2).  Die  zusammenhängende 
Lappenform  oder  Scheibenform  bleibt  dadurch  im 
Fußbereich  (8)  erhalten. 
[0014]  Die  Streifen  (3)  haben  am  fußseitigen  Ende  (7) 

so  ihre  seitlichen  Randlinien  (4,5),  welches  auch  als  Stiel- 
ende  bezeichnet  wird,  eine  verbreiterte  Ausnehmung 
(6).  Die  Randlinien  (4,5),  die  sich  in  der  Praxis  auch  als 
Schnittlinien  darstellen,  münden  in  dieser  Ausnehmung 
(6).  Die  Ausnehmung  (6)  hat  vorzugsweise  eine  runde 

55  Form,  die  kreisrund,  aber  auch  oval  sein  kann.  Die  Aus- 
nehmungen  (6)  werden  vorzugsweise  als  Freistanzun- 
gen  oder  Bohrungen  ausgebildet.  Sie  mindern  die  Kerb- 
spannungen  am  Ende  der  Rand-  oder  Schnittlinien  (4,5) 
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und  verhindern,  daß  an  diesen  Stellen  Risse  entstehen. 
[0015]  Die  Streifen  (3)  haben  an  ihren  beiden  gegen- 
überliegenden  Seiten  unterschiedliche  lange  Randlini- 
en  (4,5).  Dabei  wechseln  sich  über  die  Streifen  (3)  hin- 
weg  vorzugsweise  die  kurzen  Randlinien  (4)  und  die  s 
langen  Randlinien  (5)  regelmäßig  ab.  Die  Streifen  (3) 
haben  dadurch  untereinander  eine  gleiche  Formge- 
bung.  Durch  die  unterschiedlich  langen  Randlinien  (4,5) 
sind  auch  die  Ausnehmungen  (6)  in  der  Höhe  bzw.  im 
Abstand  vom  Träger  (2)  zueinander  versetzt.  Diese  Ge-  10 
staltung  trägt  ebenfalls  zur  Stabilisierung  der  Streifen 
(3)  und  zur  Verminderung  der  Rißgefahr  bei. 
[0016]  Figur  1  zeigt  eine  weitere  Variante  der  Erfin- 
dung.  Die  Streifen  (3)  können  im  Kopfbereich  (9)  ihrer- 
seits  noch  einmal  durch  längslaufende  Trennlinien  (10)  15 
in  zwei  oder  mehr  Kleinstreifen  (3')  unterteilt  werden. 
Die  Trennlinien  reichen  vorzugsweise  nur  über  einen 
Teil  der  Streifenlänge.  Sie  haben  am  fußseitigen  Ende 
ebenfalls  eine  verbreiterte  Ausnehmung  (6),  die  die 
Kerbspannungen  verringert  und  die  Stabilität  der  Klein-  20 
streifen  (3')  erhöht. 
[0017]  Die  Behandlungselemente  können  aus  belie- 
big  geeigneten  Materialen  bestehen.  Vorzugsweise  be- 
stehen  sie  aus  einem  geschäumten  Kunststoff,  insbe- 
sondere  einem  geschlossenporigen  Polyäthylen-  25 
schäum,  der  kein  Wasser  aufnimmt.  Alternativ  kann  es 
sich  auch  um  ein  textiles  Material,  z.B.  einen  Faserwerk- 
stoff,  einen  Filz  oder  dergleichen  handeln.  Außerdem 
sind  beliebig  andere  geeignete  Kunststoffe  oder  Natur- 
materialien  möglich.  30 
[0018]  Die  Streifen  haben  vorzugsweise  im  Quer- 
schnitt  eine  Rechteckform  und  sind  dicker  als  die  dün- 
nen  Haare  oder  Borsten  herkömmlicher  Waschbürsten. 
Beispielsweise  haben  die  Streifen  oder  Waschfinger  (3) 
eine  Breite  von  ca.  6  mm  und  eine  Dicke  von  ca.  2  mm.  35 
Ihre  Länge  beträgt  beispielsweise  200  mm. 
[0019]  In  der  gezeigten  bevorzugten  Ausführungs- 
form  haben  die  Behandlungselemente  (1)  sowohl  Aus- 
nehmungen  (6)  wie  auch  unterschiedlich  lange  Rand- 
oder  Schnittlinien  (4,5).  Alternativ  können  sie  Ausneh-  40 
mungen  (6)  in  Kombination  mit  gleichlangen  Randlinien 
(4,5)  oder  in  einer  weiteren  Variante  unterschiedliche 
lange  Randlinien  (4,5)  ohne  Ausnehmungen  (6)  aufwei- 
sen. 
[0020]  Abwandlungen  der  gezeigten  Ausführungs-  45 
form  sind  in  beliebiger  Weise  möglich.  Bei  der  bevor- 
zugten  Gestaltung  haben  die  Randlinien  (4,5)  eine  ge- 
rade  Form.  Sie  können  alternativ  auch  eine  andere  Ge- 
stalt  haben.  Die  Randlinien  müssen  auch  nicht  wie  in 
Figur  1  parallel  verlaufen  oder  wie  in  Figur  2  radial  auf  so 
den  gleichen  Mittelpunkt  zulaufen.  Ferner  kann  die  Lap- 
pen-  oder  Scheibenform  beliebig  variiert  werden.  Die 
Waschelemente  (1  )  können  sich  über  die  gesamte  Län- 
ge  oder  über  den  gesamten  Umfang  der  Träger  (2)  er- 
strecken.  Es  ist  aber  auch  nur  eine  Teilerstreckung  mög-  55 
lieh.  Ferner  muß  die  Formgebung  der  Streifen  (3)  unter- 
einander  nicht  gleich  sein.  Die  Länge  der  unterschiedli- 
chen  Randlinien  (4,5)  kann  auch  in  mehreren  Stufen 

oder  Größen  differieren,  so  daß  es  insgesamt  mehr  als 
zwei  unterschiedliche  Längen  gibt.  Ferner  können  die 
Ausnehmungen  (6)  eine  beliebig  geeignete  Form  ha- 
ben. 
[0021]  In  einer  weiteren  Abwandlung  der  gezeigten 
Ausführungsbeispiele  können  die  Steifen  (3)  als  Einzel- 
streifen  ausgebildet  und  für  sich  einzeln  am  Träger  (2) 
auf  geeignete  Weise  befestigt  sein.  Sie  haben  dann  kei- 
ne  Lappen-  oder  Scheibenform.  Im  Kopfbereich  sind 
diese  Streifen  durch  Trennlinien  mit  fußseitigen  verbrei- 
terten  Ausnehmungen  in  mehrere  Kleinstreifen  (3')  un- 
terteilt.  Die  Trennlinien  (10)  können  hier,  wie  auch  in  den 
beiden  gezeigten  Ausführungsbeispielen  von  Figur  1 
und  2,  bis  in  den  Fußbereich  (8)  der  streifen  (3)ragen. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

[0022] 

1  Waschelement 
2  Träger,  Tragschale,  Tragrohr 
3  Streifen,  Waschfinger 
3'  Kleinstreifen 
4  Randlinie,  Schnittlinie,  kurz 
5  Randlinie,  Schnittlinie,  lang 
6  Ausnehmung 
7  fußseitiges  Ende,  Stielende 
8  Fußbereich 
9  Kopfbereich 
10  Trennlinie,  Schnittlinie 

Patentansprüche 

1.  Behandlungselement  für  Bürsten,  insbesondere 
Wasch-  oder  Polierbürsten,  von  Autowasch-  oder 
Polieranlagen,  das  mehrere  Streifen  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Streifen  (3,3')  zu- 
mindest  teilweise  am  fußseitigen  Ende  (7)  ihrer 
Trenn-  oder  Randlinien  (4,5,10)  eine  verbreiterte 
Ausnehmung  (6)  aufweisen. 

2.  Behandlungselement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (6)  eine 
runde  Form  aufweist. 

3.  Behandlungselement  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (6)  als  Frei- 
stanzung  oder  Bohrung  ausgebildet  ist. 

4.  Behandlungselement  insbesondere  nach  Anspruch 
1,  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Streifen  (3)  an  den  Seiten  unterschiedlich  lange 
Randlinien  (4,5)  aufweisen. 

5.  Behandlungselement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streifen 
(3)  im  Kopfbereich  (9)  in  zwei  oder  mehr  Kleinstrei- 
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fen  (3')  unterteilt  sind,  wobei  deren  Trennlinien  (10) 
am  fußseitigen  Ende  (7)  eine  verbreiterte  Ausneh- 
mung  (6)  aufweisen. 

Behandlungselement  nach  einem  der  Ansprüche  1  s 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streifen 
(3)  untereinander  eine  gleiche  Formgebung  haben. 

Behandlungselement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Behand-  10 
lungselemente  (1)  eine  Lappen-,  Scheiben-  oder 
Scheibensegmentform  aufweisen. 
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